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.Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz$ ..... .. -".-... 27.Februar 1951. 

An fra g e b e a n t wo r tun ßo 

;_/ In Beantwortung einer Anfrage del." AbCeDr.P i t t e r t.1 a n n und 

Genossen, betreffend Anrechnung vtin Krießs- und Besatzungsschäden für Lohn­

steuerpflichtige,. teilt Bundestlinister für Finanzen Dr", M 1\ r gar e t h a 
mit: 

Der Erla.ss des Bundesministeriums für Finanzen VOLl 7.April ,1948, 

Zl.42.889-9/47, hat in Erläuterun[; der gesetzlichen Bestiomungehaus Anla.ss 

eines Einzelfalles die Unterbehörden über die Art der Vberprüfung von Aufwen­

dungen aus Anlass von Bombenschäden anßewiesen~ 
~ . 

Eereits im Jahre 1947 haben die Abg~ Guop1mayer und Genossen~einen 

.Ant~g auf Schaffung eines Freibetrages für BOl'Jbenbeschädigte eingebracht 

(Antrag lll/A vom 5.Nov.enber 1947, Punkt 5); da.oals wurde Abg.GuL1plmayer vom 

Bundesministerium für Finanzen auftlerksao gehl~cht, dass gleichförmige Pausch~ 

beträge -je nach der Höhe des Einkommens und naoh dem Familienstand sich sehr 

ungleichmässig und daher ungerecht auswirken. Steuerpflichtige bit einem hohen 

EinkoIlll'1len wiirdeD:. eina unverhäl tnismässighohe SteuerbebÜllstiaung gegenüber 

Steuerpflichtigen mit niedrigem Einkoncen ceniessen. Abg. Qumplmayer hat seinen 

Antrag dsmals daher nich~ weiter verfolgt Und zur Kenntnis genommen, dass schon 

die geltenden gesetzlichen Bestimnuneen io § 33 des Einkocunensteuergesetzes 

die Möglichkeit geben, Aufwendungen zur Beseitigung von Bombenschäden steuer­

mindernd zu berücksichtigen. 

Bei der Erra1 ttlung des steuerpflichtiGen Einkommens können aUsserge­

wöbnlicbe Belastungen aus verGa.ll8enen Jahren in späteren Jahren nicht mehr 

berüoksiohtigt warden. Um solche Ausgaben berücksichtigen zu können, wsste 

eine gesetzliche Bestimmungeoschaffen werden, die e~ordn8t, dass notwendiga 

aussargewöhnliche-Aufwendungen,_ die in vergangenen Jahren zur ~eseitiguns 

von privaten Kriegs- oder Nachkriegsschäden gemacht worden sind, im Rahmen 

des § 33 des Einkonunens-teuer~esetzes auch in eineo späteren Jahre als Abzugs­

post anerkannt werden könnenQ 

Das Bundesministerium für Finanzen baabsichtigt, bei der mächsten 

Gelegenheit eine solche BestimmunG in eine Regierunssvorlage aufzunehmen. 
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